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Merkblatt Siedlungswasserwirtschaft  
Öffentliche Anlagen der Abwasserbeseitigung

nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungs-
wasserwirtschaft (RL SWW/2009 vom 04. Februar 2009)

1. Zuwendungen für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

Vorhaben der Abwasserbeseitigung werden gefördert, um 
insbesondere im ländlichen Raum unter Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung die Umwelt- und Lebens-
qualität zu verbessern und durch verbesserte Abwasser-
reinigung zu einem guten chemischen und ökologischen 
Gewässerzustand im Sinne der EU-Wasserrahmenricht-
linie beizutragen.

Dazu gewährt die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - 
finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK) und des Freistaates Sachsen.

2. Wer wird gefördert?

Förderfähig sind Städte, Gemeinden, Verwaltungsverbän-
de und Zweckverbände als Aufgabenträger der öffent-
lichen Abwasserbeseitigung.

3. Was wird gefördert?

Es werden der Neubau und die Ertüchtigung von Klär-
anlagen, von Misch- und Schmutzwasserkanälen oder 
Teilortskanalisationen (sogenannte Bürgermeisterkanäle) 
und von Sonderbauwerken wie zum Beispiel Regenüber-
laufbecken, Regenrückhaltebecken und Pumpstationen 
gefördert.
Die Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben richtet sich nach 

Nummer 5.3 der RL SWW/2009. Diese sind für Zuwen-
dungen nach Nummer 4.1 dieses Merkblattes in mindes-
tens 1,5-facher Höhe des Zuschusses zuzüglich der 
Mehrwertsteuer nachzuweisen. Im Falle einer Förderung 
mittels des zinsverbilligten Förderdarlehens nach Nummer 
4.2 dieses Merkblattes, ist der Darlehensbetrag vollstän-
dig mit zuwendungsfähigen Ausgaben zu unterlegen.

4. Was wird gefördert?

Die Zuwendungen für die Neuerrichtung oder Sanierung 
von Kläranlagen, die eine Bemessungsgröße von mehr 
als 50 und bis zu 5.000 Einwohnerwerten haben (Kleine 
Kläranlagen), bemisst sich auf € 150 je Einwohnerwert 
zuzüglich € 200 je anschließbarem Grundstück.

Für die Förderung von Kläranlagen, die eine Bemes-
sungsgröße von weniger als 50 Einwohnerwerten haben, 
wie zum Beispiel Kleinkläranlagen, Abwasserteiche und 
abflusslose Gruben wird auf die Förderung von privaten 
Kleinkläranlagen (KKA) verwiesen.

4.1 Zuschuss

4.2 Zinsverbilligtes Förderdarlehen 
Die Zuwendungen für Sonderbauwerke, Kläranlagen mit 
einer Bemessungsgröße von mehr als 5.000 Einwohner-
werten und die weiteren zuwendungsfähigen Ausgaben 
von Misch- und Schmutzwasserkanälen oder Teilortskana-
lisationen werden durch die Sächsische Aufbaubank - För-
derbank - als zinsverbilligtes Förderdarlehen gewährt.

Dabei handelt es sich um ein Darlehen mit einer festen 
Laufzeit von 20 Jahren, die für Kanalisation auch auf 30 
oder 40 Jahre verlängert werden kann, einer Tilgung in 
vierteljährlich gleich hohen Raten und einer Verbilligung 
des Darlehenszinses über einen Zeitraum von 20 Jahren 
um bis zu 4,1 Prozentpunkte, wobei ein Mindestzins von 
0,2 Prozentpunkten nicht unterschritten werden darf. Als 
Darlehensalternative kann der Antragsteller die Zinsverbil-
ligungsmittel zum Zeitpunkt der Darlehensauszahlung in 
Höhe des Barwertes in Anspruch nehmen (Sondertilgung).

Darlehen werden zu 100 % ausgezahlt.

Grundsätzlich sind durch den Darlehensnehmer keine 
Sicherheiten zu stellen. Bei Eigengesellschaften der 
Gebietskörperschaften oder bei privatwirtschaftlichen 
Betreibern, die die Abwasserentsorgung im Auftrag 
der Gebietskörperschaft durchführen, ist eine 100-pro-
zentige modifizierte Ausfallbürgschaft der zuständigen 
Gebietskörperschaft(en) erforderlich.

Vom Darlehensnehmer werden keine Bearbeitungsge-
bühren erhoben.

Der Wert der Zinsverbilligung wird dem Darlehensnehmer 
nach Auszahlung im Rahmen eines Endfestsetzungsbe-
scheides mitgeteilt. 

Nähere Informationen zur Förderung von KKA sind im 
Internet auf  der Seite der Sächsischen Aufbaubank - För-
derbank - unter www.sab.sachsen.de abrufbar.

Für den Neubau oder die Ertüchtigung von Misch- und 
Schmutzwasserkanälen oder Teilortskanalisationen wird 
ein Zuschuss in Höhe von € 200 je anzuschließendem 
Einwohner gewährt. Für die darüber hinaus nachgewie-
senen zuwendungsfähigen Ausgaben wird ein zinsverbil-
ligtes Förderdarlehen gemäß Nummer 4.2 dieses Merk-
blattes gewährt. 
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5. Wo wird beantragt?

Der Antrag ist auf den dafür vorgesehenen Vordrucken 
direkt bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - in 
zweifacher Ausfertigung zu stellen, diese bezieht die 

6. Welche Unterlagen sind erforderlich?

Die nachfolgenden Unterlagen und Vordrucke sind Be-
standteil des Antrages:
– Antragsformular (SAB-Vordruck 61317)
– Stellungnahme der unteren Wasserbehörde  

(SAB-Vordruck 61318) 

– Gemeindewirtschaftliche Stellungnahme der Rechts-
aufsichtsbehörde (SAB-Vordruck 60552)

– Anlage 1 zur RL SWW/2009 „Betriebswirtschaftliche 
Angaben zur Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung  
bei Beantragung von Darlehen für Maßnahmen nach 
Richtlinie der SWW/2016“ (SAB-Vordruck 61317-1)

– Übersichtsplan, Lageplan und Projektbeschreibung
– Kostenberechnung
– Dynamische Kostenvergleichsrechnung oder Kosten-

Nutzwert-Analyse (falls verschiedene genehmigungsfä-
hige Alternativen möglich sind)

– Anlage 2 zur RL SWW/2009 „Technische Angaben zu 
Vorhaben der Wasserversorgung/Abwasserbeseiti-
gung“ (SAB-Vordruck 61317-2)

– Kontovollmacht (SAB-Vordruck 64662)
– Unterschriftenblatt (SAB-Vordruck 64663)

8. Wann wird ausgezahlt?

Die Auszahlung der im Zuwendungsbescheid bewilligten 
Mittel erfolgt nach dem Abschluss der Maßnahme auf 
Antragstellung und Basis der tatsächlich getätigten Aus-
gaben. Dazu sind der Verwendungsnachweis zu erklären 
und die Beleglisten, Originalrechnungen und Bezahlt-
nachweise im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung 
vorzulegen. Weiterhin müssen alle Auszahlungsvoraus-
setzungen aus dem Zuwendungsbescheid erfüllt sein. 

Mit Maßnahmebeginn kann der Antragsteller zur Sicher-
stellung des Projektfortschritts ein Vorfinanzierungsdar-
lehen der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - in 
Anspruch nehmen. Dieses kann mit Baufortschritt aus-
gezahlt werden und wird durch die Auszahlung des zins-
verbilligten Förderdarlehens nach der Verwendungsnach-
weisprüfung abgelöst.1

9. Weitere Finanzierungsbausteine?

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung besteht auf 
Wunsch des Antragstellers die Möglichkeit, für nicht för-
derfähige Ausgaben ein zinsgünstiges Förderergänzungs-
darlehen der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - in 

Anspruch zu nehmen. Diese werden in der Regel mit 
festen Konditionen über eine Laufzeit von 10 Jahren ge-
währt.1

10. Wer informiert?

Für Fragen und weitergehende Informationen zur Förde-
rung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft ste-
hen Ihnen die Mitarbeiter der Sächsischen Aufbaubank - 

1 Informationen zu Laufzeiten und Konditionen des Vorfinanzierungs- bzw. Förderergänzungsdarlehens erhalten Sie telefonisch durch die Mitarbeiter der 
Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - Abteilung Kommunal- und Gewerbefinanzierung unter 0351/4910 - 3940.

7. Was ist zur Antragstellung zu beachten?

Vor Einreichung der Antragsunterlagen bei der Säch-
sischen Aufbaubank - Förderbank - sind die Stellungnah-
men der unteren Wasserbehörde (SAB-Vordruck 61318) 
und der Rechtsaufsichtsbehörde (SAB-Vordruck 60552) 
durch den Antragsteller selbständig einzuholen.
Zum Erhalt dieser Stellungnahmen ist der unteren Was-
serbehörde das Antragsformular (SAB-Vordruck 61317) 
zur Prüfung vorzulegen. 

Des Weiteren hat der Antragsteller die Möglichkeit, sich 
im Vorfeld des Förderverfahrens bei der zuständigen Lan-
desdirektion Abteilung Umweltschutz beraten zu lassen.

Förderbank - unter der Telefonnummer 0351/49 10-39 40 
gern zur Verfügung.

zuständige Landesdirektion als technische Fachbehörde 
in die Antragsbearbeitung ein.
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